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ZusätZliche Kostenübernahme für ehepaare 
Wenn sie als ehepaar die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die künstliche befruchtung erfüllen und bei uns 
versichert sind, erhöhen wir den gesetzlichen Zuschuss 
von 50 auf 75 Prozent. 

Die abrechnung des gesetzlichen anteils von 50 pro-
zent erfolgt automatisch über die  Krankenversicher-
tenkarte. Den rest stellt ihnen der arzt zunächst selbst 
in rechnung. 

ehepaare unter 25 Jahren
bisher sind sie von der Kostenübernahme einer künst-
lichen befruchtung ausgeschlossen. Die bKK·Vbu 
möchte auch ihnen die möglichkeit geben ihren Kin-
derwunsch zu erfüllen. Wir bezuschussen ihnen daher 
ab sofort alle nach den richtlinien der künstlichen 
befruchtung abrechnungsfähigen leistungen mit 75 
Prozent.

Voraussetzungen hierfür sind, dass 

 sie verheiratet sind und 

 beide partner bei der bKK·Vbu versichert und 
mindestens 19 Jahre alt sind,

 die behandlung nach den richtlinien der Künstli-
chen befruchtung erfolgt.

sie tragen die kompletten Kosten zunächst selbst und 
reichen uns die rechnungen ein.

 
 
Wie Kommen sie Zu ihrem Zuschuss? 
am ende der behandlung oder des behandlungszyklus 
reichen sie uns bitte ihre detaillierten rechnungen 
über die von ihnen selbst zutragenden leistungen im 
original ein.

Gern berechnen wir ihnen dann den Zuschuss und 
überweisen ihnen das Geld direkt auf das von ihnen 
angegebene Konto. 

eine abtretung der Kostenerstattung an die Kinder-
wunschpraxis oder andere leistungserbringer ist leider 
nicht möglich.

Damit sie schon vorab einen überblick über die ih-
nen entstehenden Kosten haben, beraten sie sich mit 
ihrem arzt, welche Gesamtkosten auf sie zukommen. 
lassen sie sich dabei aufzeigen, welche leistungen im 
rahmen der richtlinien der künstlichen befruchtung 
erbracht werden und bei welchen leistungen es sich 
um selbst zu finanzierende Zusatzleistungen handelt.

für viele paare ist die künstliche befruchtung die letzte hoffnung ihren Kinder-
wunsch zu erfüllen. sie erhalten jetzt mehr unterstützung durch die bKK·Vbu: Wir 
erhöhen nicht nur den Kostenzuschuss, wir erweitern auch den Kreis der anspruchs-
berechtigten.  

erWeiterte Kostenübernahme 
bei Künstlicher befruchtunG

mehr für familien:

„GlücKlich sein auch ohne schein“
Wir sind überzeugt: auch unverheirateten paaren sollte die möglichkeit der künstlichen befruchtung zur  
Verfügung stehen – und deshalb gehen wir gerichtlich gegen die ablehnung unserer satzungsleistung vor.
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